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Ergänzungsantrag zum Antrag Nr. 0086/2009/AN – auf der TO der Gemeinderatssitzung vom 17.11.  
 
 
Prüfung einer Vorkaufsrechtssatzung für das Gebiet der US Liegenschaften „Rohrbach- Am Holbein-
ring“ und für die übrigen von den US-Streitkräften belegten Flächen. 
 
 
Begründung: 
 
Von der Verwaltung ist bisher nicht ausreichend dargelegt worden, weshalb das besondere Vorkaufs-
recht des BauGB im Falle der US Liegenschaften nicht angewendet werden soll. Nach § 25 Abs. 2 
BauGB kann die Gemeinde in Gebieten, „in denen sie städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht, 
zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Satzung Flächen bezeichnen, an 
denen ihr ein Vorkaufsrecht an den Grundstücken zusteht.“ Das Vorkaufsrecht der Gemeinde kann 
z.B. verhindern, dass Kaufpreise zu sehr vom Verkehrswert des Grundstückes zum Zeitpunkt des Ver-
kaufes abweichen. (§ 28 Abs. 3 BauGB). Zudem braucht die Gemeinde Grundstücke nicht selbst kau-
fen, sondern kann das Vorkaufsrecht zugunsten Dritter ausüben. (§ 27a BauGB). In Anbetracht der 
Möglichkeit, dass die BIMA Gebäude veräußern könnte, stellt eine Vorkaufsrechtssatzung eine not-
wendige Ergänzung zu den übrigen Planungsrechten dar. 
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